
 

Datenblatt        Viertelmaske 500 

Stand 09.2018 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte. 

 

 

 
 
BR-Artikel-Nr.: 912100 
 
Artikel-Name: Viertelmaske 500 
 
Artikel-Bezeichnung: Viertelmaske  EN 140  mit Rundgewindeanschluss 
 
Artikel-Art: Atemanschluss für Atemschutzgeräte 
 
Verwendung: - In Verbindung mit Atemfilter als Filtergerät 
 - In Verbindung mit Druckluft-Schlauchgerät als Isoliergerät 
 
Beschreibung: Maskenkörper aus Naturgummimischung bedeckt Nase und Mund, 
 Rundgewinde-Anschlussstück mit Einatemventil, vorne, 
 zwei seitlich liegende Ausatemventile und daran befestigter 

Textilgummi- Bänderung mit stufenlos verstellbaren Bandschiebern 
 

Funktion: Die Einatemluft strömt durch das Einatemventil zu den Atemwegen. 
Die Ausatemluft gelangt durch zwei Ausatemventile direkt ins Freie. 

 
Materialien: Maskenkörper   Naturkautschuk-Mischung, schwarz 
 Bauteil Bänderung  Metall, Textilgummi, Zweizug 
 Anschlussstück  Polyethylen 
 Dichtring/E-Ventilsitz  Gummi 
 Einatemventilscheibe  Paragummi 
 Ausatemventil- Gehäuse Polyamid 
 Ausatemventil- Schraubring Polyamid 
 Ausatemventilscheibe  Gummi 
 Ausatemventil- Schutzkappe Polyethylen 
 Spannband   Polyamid 
 Schwitzwasserschwamm Viskose 
 
Abmessungen: ca. 105 x 130 x 120 mm (Faltschachtel) 
 
Gewicht: ca. 150 Gramm 
 
Kennzeichnung: 500  BARIKOS CE 0158 EN 140 
 
Verwendungshinweise: Die Benutzung von Viertelmasken setzt eine Grundsachkenntnis über 

Funktion und Handhabung von Atemschutzgeräten voraus. Informationen 
hierzu findet man in den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und 
Regeln, insbesondere in der DGUV Regel 112-190  . 

 Beschädigte Masken dürfen nicht verwendet werden. 
 
Normen:  DIN EN 133    Atemschutzgeräte  -  Einteilung 
  DIN EN 140    Atemschutzgeräte  -  Halbmasken und Viertelmasken 
 
Vorschriften / Regeln: BGV A1   Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit 

und Gesundheit bei der Arbeit -  
Unfallverhütungsvorschrift  -  Grundsätze der 
Prävention 

  DGUV Regel 112-190   Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit -  BG-Regel   
„Benutzung von Atemschutzgeräten“ 


